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Über Grenzen hinweg!  
Gemeinsam aktiv für Frieden und Verständigung 
 
Neue Freundschaften schließen und andere Länder kennen lernen, sich Gedanken machen über Grenzen auf der Karte 
und im eigenen Kopf, gemeinsam arbeiten und eine Menge Spaß haben – in den Workcamps und 
Jugendbegegnungsstätten des Volksbundes kommen jedes Jahr Tausende junger Menschen aus ganz Europa 
zusammen. Wem Offenheit wichtig ist, wer an der Vielfalt Europas teilhaben und wer sich mit dem Thema Frieden 
beschäftigen möchte, findet hier spannende Angebote! 
 
Was machst du diesen Sommer?  
Workcamps 2009 - Inhalte und Organisatorisches 
 

Du 

• möchtest dich einsetzen für Verständigung und das friedliche Zusammenleben zwischen Menschen aus 
verschiedenen Ländern und unterschiedlicher Herkunft? 

• hast Lust, eine Zeitlang in einer Gruppe zu leben, Land und Leute kennen zu lernen, dich mit historisch-politischen 
Themen zu beschäftigen, zusammen Freizeitaktivitäten zu erleben und zu gestalten? 

• willst freiwillig zwei bis drei Wochen lang bei der Pflege und Instandsetzung von Kriegsgräber- oder Gedenkstätten 
helfen, um sie als Mahnmale für den Frieden zu erhalten? 

Dann bist du bei uns richtig! 
 
Im Sommer 2009 finden wieder zahlreiche Workcamps des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. in vielen 
Ländern Europas statt. Teilnehmen können Jugendliche im Alter zwischen 16 und 25 Jahren, zum Teil schon ab 13, 14 
oder 15 Jahren (siehe Einzelausschreibungen). 
 
Gemeinsam anpacken! Schwerpunkt Arbeit auf Kriegsgräber- und Gedenkstätten 
Während der meisten Workcamps arbeiten die Teilnehmer/innen etwa 20 Stunden pro Woche auf Kriegsgräber- oder 
Gedenkstätten. Sie helfen z. B. bei der Pflege und Instandsetzung deutscher Kriegsgräberstätten des Ersten und Zweiten 
Weltkrieges sowie Kriegsgräberstätten anderer Nationen, jüdischer Friedhöfe und (KZ)-Gedenkstätten, um sie als 
Mahnmale für den Frieden zu erhalten. Von Fall zu Fall muss auch einmal kräftig zugepackt werden, z. B. bei diversen 
Workcamps in Osteuropa. Einen Ausgleich zur körperlichen Arbeit schaffen Begegnungen mit Menschen des 
Gastlandes, Ausflüge in die nähere Umgebung, Besichtigungen und andere gemeinsame Aktivitäten (siehe 
Einzelausschreibungen). 
 
Freundschaften über Grenzen hinweg! Schwerpunkt Internationale Begegnung 
Arbeit für den Frieden bedeutet die Verständigung und den Austausch zwischen Menschen zu fördern. Deshalb sind die
Workcamps auch Orte der Begegnung, an denen sich Jugendliche aus ganz Europa kennenlernen und gemeinsam ihre
Sicht auf die Welt erweitern können.
Alle Workcamps in Deutschland sind multinational bzw. bi- oder trinational, die  Workcamps in Osteuropa und viele in
Frankreich sind bi- und trinational zusammengesetzt.In jedem Fall wird angestrebt, Menschen aus dem Gastland zu
treffen. Diese zeigen den Workcamp-Teilnehmer/innen  die Besonderheiten der Region oder lassen sie an ihrem Alltag
teilhaben, z. B. in Gastfamilien, bei Treffen mit einheimischen Jugendgruppen oder bei Zeitzeugengesprächen.
Es werden teilweise auch spezielle inhaltliche Module angeboten zum Umgang mit Vorurteilen, Rassismus, zur
Europäischen Union u.ä.
Bitte beachten: Da es für die Workcamps eine freie Ausschreibung gibt, können die Angaben über die Zusammensetzung
und Nationalität der Teilnehmer/innen nicht verbindlich sein, sondern  informieren über die angestrebten Ziele. 
 
Geschichte vor Ort - zum Anfassen! Schwerpunkt Historisch-politische Bildung  
Für den Frieden zu arbeiten heißt gegen das Vergessen zu arbeiten. Die Workcamps führen an Orte der Erinnerung an 
Kriege und Zeiten der Gewaltherrschaft. Kritische Fragen stellen, die Spuren der Geschichte suchen, Eindrücke 
verarbeiten und zusammen darüber nachdenken: Wie konnte das damals passieren? Welchen Bezug habe ich zu jener 
Zeit? Was heißt Frieden für mich? Welche Verantwortung können wir heute übernehmen? Wie steht es heute in der 
Welt? In vielen Workcamps werden Führungen auf Kriegsgräber- oder Gedenkstätten oder Museenbesuche 
unternommen, Zeitzeugengespräche organisiert oder inhaltliche Module zu friedenspädagogischen Themen angeboten.
Die Auseinandersetzung mit der Geschichte und das gemeinsame Gedenken verdeutlichen, wie grundlegend und wertvoll
die Achtung vor dem Einzelnen für ein friedvolles Miteinander ist. 
 
Freizeitaktivitäten – hier kann man etwas erleben! 
Viel Freizeit steht auf dem Programm. Spaß und Action zusammen mit anderen Jugendlichen erleben! Bei Touren in 
nahe gelegene Großstädte sind oft einheimische Jugendliche dabei, die ihren Gästen Insidertipps geben. Shopping, 
Sightseeing oder Lagerfeuerabende gehören je nach Programm ebenso dazu wie Wanderungen für Naturfreunde oder 
Angebote für Sportfans. Auch wer sich für Kultur interessiert, kommt nicht zu kurz. Klar, dass ebenso viel und gern 
zusammen gefeiert wird - bei Grillparties und Diskoabenden findet jede/r schnell neue Freunde. Langweilig wird es mit 
Sicherheit nicht.  
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Organisation, Unterkunft, Verpflegung & Vorbereitung 
Die Workcamps werden von den Landesverbänden des Volksbundes zum Teil in Zusammenarbeit mit anderen Trägern 
organisiert. Sie dauern zwei bis drei Wochen, die Termine liegen meist in den Sommerferien. Die Teilnehmer/innen 
wohnen in einfachen festen Unterkünften, z. B. in Schulen, und werden komplett verpflegt. Zu den Workcamps im 
Ausland (teilweise auch in Deutschland) gibt es Vor- und/oder Nachbereitungstreffen. Die Vorbereitungstreffen finden 
meist einige Wochen vor Beginn des Workcamps statt, häufig am Wochenende (bitte Fahrtkosten einkalkulieren). Die 
Teilnahme ist fester Bestandteil des Workcamps, da dort viele Details durchgesprochen werden. Außerdem lernen sich 
die Teilnehmer/innen untereinander und ihre Gruppenleiter/innen näher kennen. Falls ihr in begründeten Ausnahmefällen 
nicht am Vorbereitungstreffen teilnehmen könnt, solltet ihr dies unbedingt mit dem durchführenden Landesverband 
absprechen. 
 
Kosten, Versicherungen & Gesundheitsvorsorge  
Jede/r Teilnehmer/in zahlt einen Eigenanteil von 100 bis 599 Euro (Sibirien) pro Workcamp. Der Eigenbeitrag richtet sich nach 
Gastland, Anfahrtsart und -strecke und Programm. Reisekosten im Rahmen des Programms, Unterkunft, Vollverpflegung, 
Versicherungen, Ausflüge usw. sind in diesem Betrag enthalten.  
 
Bei den Workcamps außerhalb Deutschlands findet für die Teilnehmer/innen meist eine gemeinsame Anreise ab einem 
festgelegten Abfahrtsort statt. Die Kosten dafür sind dann im Teilnahmebeitrag enthalten, die An-/Abreise zum/vom 
Abfahrtsort muss selbst getragen werden.  
 
Anreisekosten für die Workcamps in Deutschland können nur in besonderen, speziell geförderten Fällen erstattet werden 
(siehe Einzelausschreibungen). 
 
Für Jugendliche aus osteuropäischen Ländern sind bei den Workcamps in Deutschland in folgenden Fällen 
Ermäßigungen auf die in den einzelnen Ausschreibungen angegebenen Teilnahmebeiträge möglich:  
50% Ermäßigung für Teilnehmer/innen aus osteuropäischen EU-Ländern 
75% Ermäßigung für Teilnehmer/innen aus osteuropäischen Nicht-EU-Ländern 
 
Die Workcamps des Volksbundes werden zum Teil durch öffentliche oder private Mittel gefördert, z. B. Kinder- u. 
Jugendplan des Bundes, Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch, Deutsch-Polnisches Jugendwerk, Deutsch-
Französisches Jugendwerk, Stiftungen. Viele Workcamps werden durch Busse und Personal (z. B. Fahrer, Koch) der 
Bundeswehr unterstützt. 
 
Für die Zeit der Workcamps schließt der Volksbund für die Teilnehmer/innen eine Unfall- und Haftpflichtversicherung ab 
(inkl. Versicherungsschutz bei Unfällen während der Arbeit). Der Versicherungsschutz beginnt bei Abfahrt vom Heimatort 
und endet bei der Rückkehr dorthin. Bei Auslandsreisen wird darüber hinaus Krankenversicherungsschutz geboten. 
Soweit gesundheitliche Erfordernisse einzuhalten sind, sind die Angaben in der jeweiligen konkreten Reisebeschreibung 
maßgeblich. Bei Teilnahme an einem Workcamp in Osteuropa empfehlen wir vor Reisebeginn dringend eine Überprüfung 
bzw. Erneuerung des eigenen Impfschutzes gegen Tetanus, Zecken, Hepatitis A + B sowie Diphtherie nach Konsultation 
des Hausarztes.  
 
Für die Dauer des Workcamps übernimmt der Volksbund, vertreten durch die Campleitung, die Aufsichtspflicht für die 
Teilnehmer/innen unter 18 Jahren (siehe Teilnahmebedingungen). Diese bezieht sich auch auf die Einhaltung des 
Jugendschutzgesetzes (JuSchG). 
 
Anmeldeformulare und Teilnahmebedingungen 
 
Bitte richtet eure Anmeldung ebenso wie konkrete Fragen zu den einzelnen Workcamps direkt an den 
jeweils durchführenden Landesverband (siehe Einzelausschreibungen). 
 
Adressen und Telefonnummern: 
- siehe Seite 44/45 des Gesamtkataloges oder 
- bei den Einzelausschreibungen der Workcamps unter http://www.volksbund.de/jugend_schule/workcamps/ 
 
Vollständig und gut lesbar ausgefüllte Anmeldeformulare beschleunigen die Bearbeitung und schließen 
Missverständnisse aus. Die Teilnahmebedingungen bitte vorher ausführlich lesen. Nicht immer sind am 
Ende der Anmeldefrist alle Plätze der Workcamps belegt. Ein Telefonanruf beim entsprechendem 
Landesverband lohnt sich auch noch nach Anmeldeschluss! 
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Hiermit melde/n ich mich/wir unser minderjähriges Kind verbind-
lich an für das Workcamp des Volksbund Deutsche Kriegs gräber -
fürsorge e.V. (nachfolgend: Volksbund) in

Ort ....................................................... Staat ................. Nr. ............

für die Zeit vom............................bis..........................

Mich interessiert an diesem Workcamp besonders (Erwartungen)

.......................................................................................................

Falls die Teilnahme an diesem Workcamp nicht möglich sein sollte,

habe ich folgenden Ersatzwunsch: 

Ort ....................................................... Staat ................. Nr. ............

für die Zeit vom............................bis..........................

..............................................................................................................

............................................................................................................ 

� weiblich       � männlich       (bitte ankreuzen)

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

......................................... .................................
Nationalität Geburtsdatum

............................................................................................................ 
Schul- oder Berufsausbildung/Studium

.........................................     .............................................................. 
Telefon tagsüber abends

Landes-/Vorwahl/Rufnummer

............................................................................................................. 
Handy

Der Volksbund bittet im Interesse einer bestmöglichen
Vorbereitung des Workcamps um folgende Angaben:

Ich bin/wir sind Mitglied im Volksbund

� ja       � nein       (bitte ankreuzen)

Falls ja, bitte Mitgliedsnummer angeben .............................................

� Ich habe Interesse am Jugendarbeitskreis im Bundesland 

Anmeldung!Anmeldung!
Ich besitze folgende Sprachkenntnisse:

...........................................................................................................

Ich habe folgende Interessen (Hobbys):

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Die Information, dass der Volksbund Workcamps anbietet und durch-

führt, habe ich so bekommen:

...........................................................................................................

Ich war schon in folgenden Workcamps des Volksbundes aktiv

wann: .................................................................................................

wo: .....................................................................................................

welche Funktion .................................................................................

Ich habe mich schon einmal für ein Volksbund-Workcamp beworben,

für das ich nicht berücksichtigt werden konnte: 

� ja       � nein       (bitte ankreuzen)

wann: ..................................................................................................

welches Workcamp:.............................................................................

Der Volksbund ist bemüht (kann hierfür aber keine Gewähr überneh-

men), besondere Ernährungsgewohnheiten bei der Gestaltung des

Speiseplanes zu berücksichtigen. Wenn möglich, wünsche ich folgende

Kostform (z.B. vegetarisch, kein Schweinefleisch):

............................................................................................................

Ich habe/unser Kind hat eine Ausbildung in „Erster Hilfe“
� ja       � nein       (bitte ankreuzen)

Welche Ausbildung?: ...........................................................................

Wann erworben?: ................................................................................

Wichtig: Bei minderjährigen Teilnehmer/innen!
Volljährige Teilnehmer/ innen bitte die Punkte d), f) und h) auch
auszufüllen!

Während der Dauer des Workcamps obliegt dem Volksbund die
Aufsichtspflicht für die minderjährigen Teilnehmer. Zur Information
der Campleiter und für eine individuelle Betreuung Ihres Kindes
benötigt der Volksbund weitere Informationen:

a) Während des Workcamps sind der/die Sorgeberechtigte/n (Eltern)

wie folgt erreichbar:

.............................................................................................................
Name, Vorname

.............................................................................................................
Name, Vorname

.............................................................................................................
Adresse (Straße, Nr., PLZ, Ort) 

.............................................................................................................
Telefon ggf. Handy

Landes-/Vorwahl/Rufnummer

    

Name

Vorname

Straße/Nr.

PLZ/Wohnort

Bundesland/Staat

- bitte Rückseite beachten! -

(bitte ankreuzen und Nr. eintragen)

� Personalausweis-Nr. .....................................     gültig bis .....................

� Reisepass-Nr. ......................................     gültig bis .....................

.................................................................................
E-Mail

Anmeldung über die Landesverbände! Adressen: Seite 44/45 im Gesamtkatalog oder unter www.volksbund.de/jugend_schule/workcamps/
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Wichtig: Bei minderjährigen Teilnehmer/innen! (Fortsetzung)

b) Für den Fall unserer Verhinderung während des Workcamps benen-

nen wir folgende Person als Ansprechpartner und Vertreter für wichti-
ge Fragen (z.B. medizinische Versorgung, Rückschickung etc.)

............................................................................................................
Name, Vorname

............................................................................................................
Adresse (Straße, Nr., PLZ, Ort)

............................................................................................................
Telefon ggf. Handy

Landes-/Vorwahl/Rufnummer

c) Wir erteilen die Erlaubnis, dass unser Kind die Hin-/Rückreise

zum/vom Camport/Abreiseort alleine durchführt.

� ja       � nein       (bitte ankreuzen)

d) Schwimmen: Ich bin/ Unser Kind ist (Zutreffendes bitte ankreuzen)

� Nichtschwimmer/-in

� Schwimmer/-in     � Rettungsschwimmer/-in

e) Wir erteilen die Erlaubnis zum Schwimmen auch ohne unmittelbare

Aufsicht im Schwimmbad / im See / im fließenden Gewässer bzw. im

Meer

� ja       � nein       (bitte ankreuzen)

f) Ich habe/ Unser Kind hat folgende gesundheitliche / körperliche

Beschwerden (z.B. Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Dia -

betes, Asthma, Epilepsie, Kreislaufbeschwerden, Behinderungen etc.)

.............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

g) Unser Kind muss aufgrund ärztlicher Verordnung folgende

Medikamente einnehmen:

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

h) Letzte Tetanusschutzimpfung am 

............................................................................................................

Medizinischer Hinweis:

Der Volksbund weist darauf hin, dass es den Campleitern im Rahmen

ihrer Aufsichtspflicht nicht erlaubt ist, medizinische Diagnosen zu tref-

fen und Medikamente zu verabreichen. Falls bei Ihrem Kind mit dem

Auftreten von Krankheiten (Übelkeit, Kopfschmerzen, Durchfall etc.) zu

rechnen ist, geben Sie Ihrem Kind Medikamente hierfür mit und wei-

sen Sie es genau an, wann und wie diese anzuwenden sind.

i) Es ist uns wichtig, den Volksbund noch über folgende

Besonderheiten unseres Kindes zu informieren, um eine bestmögliche

Betreuung zu gewährleisten:

............................................................................................................ 

.............................................................................................................

............................................................................................................ 

Bei internationalen Workcamps in Deutschland: 

Anreise zum Camport erfolgt am (Datum / Uhrzeit) 

.............................................................................................................

Per Bus/Bahn/PKW/   ....................................................................... 

Rückreise vom Camport erfolgt am (Datum / Uhrzeit)

.............................................................................................................

per Bus/Bahn/PKW/   ....................................................................... 

Durch meine/unsere Unterschrift erkläre ich/erklären wir, dass 

1) ich bzw. unser Kind keine körperlichen Gebrechen habe/hat, die

den Arbeitseinsatz behindern. 

2) ich bzw. unser Kind keine ansteckende Krankheit

(Infektionskrankheit) habe/hat.

3) ich/wir von den Teilnahmebedingungen für die Workcamps des

Volksbundes Kenntnis genommen habe/n und diese als verbindlich

anerkennen.

4) meine Anschrift/die Anschrift unseres Kindes zum Zwecke der

Bildung von Fahrgemeinschaften an andere Teilnehmer weitergegeben

werden darf. 

5) die in diesem Anmeldeformular angegebenen Daten vom Volksbund

elektronisch gespeichert und im Rahmen der Jugend- und Schularbeit

des Volksbundes verwendet werden dürfen. Eine Weitergabe an Dritte

ist ausgeschlossen.

6) der Volksbund berechtigt ist, im Workcamp gefertigte Bilder, auf

denen ich /unser Kind abgebildet bin/

ist, im Rahmen eigener Veröffentlichungen zu verwenden. 

Ort/Datum ......................................................................................... 

............................................................................................................ 

Unterschrift des/der Teilnehmers/in

Bei Minderjährigen:

.............................................................................................................
Unterschrift des/der Sorgeberechtigten

Anmeldung!Anmeldung!
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Im Anschluss an die fristlose Kündigung ist
der Teilnehmer unter Einräumung einer ange-
mes senen Frist vom Camp auszu schließen. 

Bei Minderjährigen ist die fristlose Kündi gung
gegenüber den Sorgeberechtigten oder den
im Anmeldeformular angegebenen Ver-tretern
auszusprechen. Der Ausschluss aus dem
Work camp ist mit einer Rück schickung ver-
bunden. Bei der Rückschick ung wird grund-
sätzlich dafür Sorge getragen, dass eine
Begleitung bis an die deutsche Grenze erfolgt
und die Weiterreise organisatorisch sicherge-
stellt ist (Fahrkarte, Reiseweg, Benachrichti-
gung der Sorge berech t igten bzw. deren
Vertreter). Mit Ein verständnis der Sorgebe-
rechtigten beschränkt sich die Begleitung bis
zum nächsten Abreisepunkt (Bahnhof etc.). 

Die Mehrkosten für die Rückbeförderung trägt
der ausgeschlossene Teilnehmer selbst. Der
Volksbund muss sich jedoch den Wert erspar-
ter Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile
anrechnen lassen, die aus einer anderen Ver-
wendung nicht in Anspruch genommener Lei-
stungen, einschließlich etwaiger Erstat   t ungen
durch die Leistungs träger, erlangt werden. 

11. Höhere Gewalt/ außergewöhnliche 
Umstände

Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss
nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheb-
lich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt,
so können sowohl der Volksbund als auch der
Teilnehmer den Vertrag nur nach Maß gabe der
Vorschriften zur Kündigung wegen höherer
Gewalt kündigen. Die Rechts  folgen ergeben
sich aus dem Gesetz. Der Volksbund wird in
diesem Fall den gezahlten Reisepreis erstat-
ten, kann jedoch für er-brachte oder noch zu
erbringende Reise leistungen eine angemes-
sene Ent schä di gung verlangen. Erfolgt die
Kündi gung nach Reise-antritt, ist der Volks-
bund verpflichtet, die infolge der Aufhebung
des Ver trags 
notwendigen Maß nahmen zu treffen, insbe-
sondere, falls der Vertrag die Rückbe för -
derung umfasst, den Teilnehmer
zurück zubefördern. Die Mehr kosten für die
Rück beförderung tragen die Parteien je zur
Hälfte. Im Übrigen fallen die Mehrkosten dem
Teilnehmer zur Last. 

12. Versicherungen

Für die Dauer der Maßnahme sind alle Rei-
senden (Organisatoren, Teilnehmer und Auf-
sichtspersonen) im Rahmen einer
Arbeits unfall-, Unfall- und Haftpflicht ver -
sicherung versichert. Bei Auslandsreisen wird
darüber hinaus Krankenversicher ungs schutz
geboten. Unter bestimmten Voraus setzungen,
wie z. B. Tod, schwerer Unfall oder unerwar-
tete schwere Erkrankung des Versicherten
werden im Rahmen der Krankenver sicherung
beim 

Deutschen Ring
Krankenversicherungsverein a.G.
Ludwig-Erhard-Straße, 20459 Hamburg

die anfallenden Kosten erstattet. Für die
Schadenbearbeitung ist zuständig:

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
e. V. Bundesgeschäftsstelle, 
Abteilung Öffentlichkeitsarbeit 
Werner-Hilpert-Str. 2, 34117 Kassel 

13. Haftungsbeschränkungen 

a) Die vertragliche Haftung des Volksbundes
für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist
auf den dreifachen Reisepreis be schränkt -
soweit ein Schaden des Teilneh mers weder
vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt
wird oder wenn der Volks bund für einen dem
Teilnehmer entstehenden Schaden allein
wegen eines Verschul dens eines Leistungs -
trägers verantwortlich ist. 

b) Gelten für eine von einem Leistungs träger
zu erbringende Reiseleistung inter nationale
Übereinkommen oder auf solchen beruhende
gesetzliche Vorschriften, nach denen ein An -
spruch auf Schadenersatz nur unter be stim -
mten Voraussetzungen oder Be schränk ungen
geltend gemacht werden kann, kann sich der
Volks bund gegenüber dem Teilneh mer auf
diese Vorschriften berufen. 

14. Pass-, Devisen-, Gesundheits- und Zoll -
vorschriften

a) Sofern in unseren Reisebeschreibungen
nicht ausdrücklich etwas anderes erwähnt ist,
benötigen die Teilnehmer deutscher Staatsan -
gehörigkeit bei grenzüberschreitenden Reisen
lediglich den deutschen Perso nal ausweis.
Sollten nach Drucklegung des Prospekts Än-
derungen eintreten, werden wir den Teilneh-
mer darüber in Kenntnis setzen. 

b) Teilnehmer, die nicht deutscher Staatsan -
gehörigkeit sind, sollten bei Buchung grenz -
überschreitender Reisen ausdrücklich darauf
hinweisen, da der Volksbund ansonsten kei-
nerlei Haftung für Nachteile, die aus der Nicht -
befolgung von Pass- und Visaerforder nissen
entstehen, übernimmt, wenn sie nicht durch
eine schuldhafte Falsch- oder Nicht informa-
tion des Volksbundes bedingt sind. 

c) Soweit gesundheitliche Erfordernisse 
einzuhalten sind, sind die Angaben in der je-
weiligen konkreten Reisebeschreibung maß-
geblich. Auch hier wird der Teilnehmer bei
Änderungen der Erfordernisse nach Druckle-
gung oder nach Buchung gesondert informiert
werden. 

15. Obliegenheiten des Teilnehmers bei Auf-
treten von Leistungsstörungen und Verjäh-
rung 

a) Unterlässt es der Teilnehmer bei Auf treten
eines Mangels schuldhaft, diesen gegenüber
dem Volksbund anzuzeigen, so kann er auf
diesen Mangel später keine reisevertraglichen
Gewährleistungsansprüche mehr stützen. Die
Anzeige darf nur gegenüber den örtlichen
Camp leitern und, sofern diese nicht erreich-
bar sein sollten, gegenüber dem Volksbund,
Bundes ge schäfts stelle in Kassel, erfolgen. An-
zeigen gegenüber einzelnen Leistungs trägern
genügt nicht. 

Die Camp leiter des Volks bundes sind nicht 
berechtigt, irgendwelche Ansprüche gegen
den Volks bund anzu erkennen. 

b) Dem Teilnehmer steht ein mangelbedingtes
Kündigungsrecht gemäß § 651 e) BGB nur
dann zu, wenn er dem Volksbund fruchtlos
eine angemessene Frist zur Ab hilfe leistung
gesetzt hat, wenn Abhilfe unmöglich oder vom
Volks bund verweigert wird oder wenn die so-
fortige Kündigung des Vertrages durch ein be-
sonderes Inter esse des Teil nehmers
gerechtfertigt wird. 

c) Ansprüche nach § 651 c)-f) des Bürger -
lichen Gesetzbuches sowie die sonstigen ver-
trag lichen Ansprüche auf der Basis des
zwischen den Parteien geschlossenen Reise-
vertrages hat der Teilnehmer innerhalb eines
Monats nach der vertraglich vorgesehenen
Beendigung der Reise gegenüber dem 

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.,
Bundesgeschäfts stelle, 
Werner-Hilpert-Str. 2, 34117 Kassel, 

geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist kön-
nen Ansprüche nur geltend gemacht 
werden, wenn der Teilnehmer die Frist ohne
eigenes Verschulden nicht einhalten konnte. 

d) Die vertraglichen Ansprüche des Teil nehm -
ers gemäß Ziffer 15 c) verjähren in zwei Jah-
ren nach dem vertraglich vorgesehenen
Reiseende. Macht der Teilnehmer nach dem
vertraglich vorgesehenen Reise ende An sprü-
che innerhalb eines Monats geltend, so ist die
Verjährung so lange gehemmt, bis der Volks-
bund die An sprüche geprüft und zurückge-
wiesen hat. 

16. Gerichtsstand, anzuwendendes Recht

Gerichtsstand für das Mahnverfahren und für
alle Streitigkeiten aus dem Reisevertrag mit
Personen, die keinen allgemeinen Gerichts -
stand im Inland haben, sowie Personen, die
nach Abschluss des Vertrages den Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufent haltsort ins Aus land
verlegt haben oder deren Wohnsitz oder ge -
wöhn licher Aufent halt zum Zeitpunkt der Kla-
geerhebung nicht bekannt ist sowie für
Vollkaufleute und Passivprozesse ist Kassel,
Sitz des Volksbundes. 

Die Auslegung dieser Teilnahmebeding ungen,
des Reisevertrages sowie sämtliche An sprü-
che der Vertragspartner untereinander richten
sich ausschließlich nach deutschem Recht,
sofern sich nicht aus Ziffer 13. b) etwas ande-
res ergibt. 

17. Allgemeines

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahme -
bedingungen unwirksam sein oder werden, so
wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen
Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame
Bestimmung ist durch eine solche wirksame
zu ersetzen, die den mit ihr verfolgten wirt-
schaft lichen Zweck soweit wie möglich ver-
wirklicht. 

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Abt. GBG, 34117 Kassel               03.12.2003 

Teilnahmebedingungen

Wichtig! Teilnahmebedingungen Workcamps
Teilnahmebedingungen für die Workcamps
des Volksbundes Deutsche Kriegs gräber -
fürsorge e. V. 

Allgemeine Vertragsbestimmungen

1. Vertragsgrundlage

Grundlage jeder Teilnahme ist die Bereit -
schaft, durch die Verbindung der Elemente Be-
geg nung, Bildung, Freizeit und Arbeit auf
Kriegs gräber- oder Gedenk stätten zur Ver -
ständigung und Versöhnung zwischen den
Völkern beizutragen. Das Einfügen in die 
Ge meinschaft des Workcamps wird vorausge-
setzt. 

Hiernach wird erwartet: 
a) die kontinuierliche Teilnahme am all ge -
mein en Gemeinschaftsleben des Work camps 
b) angemessenes Verhalten im Sinne der Völ-
kerverständigung sowie Respektierung der je-
weils örtlichen Sitten- und Moralvor stellungen
(z. B. Badekleidung) 
c) angemessenes Arbeitsverhalten im Sinne
der Auftragsstellung 

2. Teilnahmevoraussetzung

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen (im fol-
genden zusammenfassend als Teilnehmer be-
zeichnet) an unseren Workcamps müssen
zum Zeitpunkt des Beginns der Maß nahme
das in der Aus schreibung angegebene Min-
destalter aufweisen und im Besitz eines gülti-
gen Reisepasses bzw. Ausweises sein. 

3. Leistungen der Teilnehmer

Der Volksbund erwartet, dass die Teil neh mer
durch die Erbringung sozialer Dienste wie 
z. B. Küchen- und Reinigungs dienst und 
Ge stalt ungs dienst bei verbind lichen Veran -
staltungen sowie durch die Teilnahme an vor-
gesehenen Öffentlichkeitsveranstalt ungen
wie z. B. Empfänge, Aus flüge und Fahrten an
der Gestaltung und am Erfolg des gemein -
samen Camp lebens mitwirken.

Die Teilnehmer sind im Rahmen des Work -
camps für 20 Stunden/Woche auf Kriegs grä-
ber- und Gedenkstätten tätig und erbringen
dort weisungsgebundene Arbeiten im Rahmen
ihrer individuellen Fähig- und Fertigkeiten. Kü-
chen- und Reinigungsdienst werden hierauf
angerechnet.

4. Minderjährige Teilnehmer

Für die Dauer des Campaufenthaltes über-
nimmt der Volksbund, vertreten durch die
Campleitung, die Aufsichtspflicht für die Teil-
nehmer unter 18 Jahren. Die Übernahme die-
ser Verpflichtung beginnt am Treffpunkt (Ort
und Zeit, z. B. Busabfahrt) und endet entspre-
chend mit der Rück an kunft. Die Aufsichts -
pflichtigen sind berechtigt und 
verpflichtet, die Lebens verhältnisse der Min-
derjährigen währ end des Camp auf ent haltes
im Sinne der Gesamtmaßnahme zu gestalten.
Hierbei werden verbindliche Regelungen für
Ausgehzeiten, Schlafzeiten, Baden sowie Aus-
flüge und sons tige Gemein schafts -
veranstaltungen getroffen. Die
Auf sichts  pflichtigen gehen hierbei davon aus,

dass die Teilnehmer eine durchschnitt liche
Selbständigkeit mitbringen, z. B. freien Aus-
gang zu üblichen Tageszeiten, Besuch von öf-
fentlichen Veranstaltungen (Disco, Film,
Theater, Museum), Benutzung öffentlicher
Verkehrs mittel / Nahbereich. Die Sorge be -
recht igten sind mit der Unter zeichnung der
An meld ung ausdrücklich damit einverstan-
den, dass der Jugendliche zeitweise, ohne un-
mittelbare Anwesenheit eines Teamers, allein
oder in Begleitung anderer Teilnehmer, aus-
geht. 

5. Freizeit 

Außerhalb der verbindlichen Veranstalt ungen
haben alle Teilnehmer grundsätzlich Zeit zur
freien Verfügung. Näheres regelt die jeweil ige
Campordnung. 

6. Campordnung 

a) Alle Teilnehmer erklären sich bereit, die je-
weilige Campordnung als organisator ische
Regelung gemeinsamer Interessen für ein ge-
ordnetes und friedvolles Zusam men leben an-
zuerkennen. 

b) Zum Gegenstand der Campordnung gehö-
ren insbesondere folgende Sachverhalte: 
aa) die Meldepflicht (z. B. bei Schäden, Not-
fall, Unfällen) 
bb) die Raumverteilung und -nutzung 
cc) allgemeine Gefahrenabwehr (z. B. Feuer -
machen, Rauchen, Baden) 
dd) Zeiten und Regelungen für: Ruhe und
Schlafen, Essen, Besuche, soziale Dienste, Ar-
beitseinsätze 
ee) besondere Regelung für Minderjährige 
ff) Alkoholika und sonstige Drogen sind (bis
auf Wein und Bier in den von der Campleitung
festgesetzten Maßen!) im Workcamp nicht er-
laubt. Zuwiderhandlung führt bei uneinsichti-
gem Verhalten zu Vertragsauflösung durch
den Volksbund. 

c) Die Campordnung wird grundsätzlich von
der Campleitung mit dem Träger verantwortet
und umgesetzt. Die Interessen der Teilnehmer
werden dabei berücksichtigt. 

7. Anmeldung und Abschluss 
des Reisevertrages

a) Mit der Anmeldung der Reise bietet der Teil-
nehmer bzw. bei Minderjährigen deren Sorge-
berechtigte dem Volksbund den Ab schluss
eines Reisevertrages verbindlich an. Die An-
meldung erfolgt schriftlich.

b) Der Reisevertrag kommt mit Zugang der
Reisebestätigung für beide Teile wirksam zu
Stande. 

c) Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes
vermerkt wird, richten sich die wechselseitig
geschuldeten Leistungen allein nach der in
dem jeweiligen der Buchung zu Grunde 
liegenden, aktuellen im Gesamt katalog ent-
haltenen Leistungs be schrei bung sowie den
sonstigen Reise unter lagen (Anmeldung und
Bestätigung). 

8. Zahlung des Reisepreises 

a) Der Teilnahmebeitrag darf vom Volks bund
nur gegen Aushändigung des Sicherungs -
scheines im Sinne von § 651 k Abs. 3 BGB ver-
langt werden. Er wird fällig, wie dies im
Einzel fall vereinbart ist.

b) Sollte keine Vereinbarung getroffen sein,
wird der Teilnahmebeitrag fällig, wenn die
Reise nicht mehr aus den in Ziffer 10a) und b)
genannten Gründen abgesagt werden kann
und dem Anmelder/ Teilnehmer ein Sicher -
ungs schein im Sinne von § 651 k Abs. 3 BGB
übergeben wird. 

9. Rücktritt 

Der Teilnehmer kann jederzeit vor Reise -
beginn vom Reisevertrag zurücktreten. 
Der Teilnehmer soll den Rücktritt von der ge-
buchten Reise schriftlich mitteilen. Maß geb-
lich ist der Ein gang der Rücktritts er klärung
beim Volksbund. 

Im Falle des Rücktritts des Teilnehmers kann
der Volksbund einen angemessenen pauscha-
len Ersatz für getroffene Vorkehr ungen und
Aufwendungen verlangen. Dieser beträgt bei
einem Rücktritt vor Reisebeginn 

�bis zum 35. Tag 8% 
�vom 35. bis 22. Tag 15 % 
�vom 21. bis 15. Tag 25 % 
�vom 14. bis 7. Tag 45 % 
�vom   6. bis 1. Tag 80 %
�bei Nichtanreise 100 %

des Reisepreises. Dem Volksbund sowie dem
Teilnehmer steht ausdrücklich das Recht zu,
einen höheren oder niedrigeren Schaden
nachzuweisen. 

10. Rücktritt und Kündigung 
durch den Volksbund

a) Bei Nichterreichen der in der Reise be  -
schrei bung angegebenen Teilnehmerzahl ist
der Volksbund bis zwei Wochen vor Reise -
antritt berechtigt, die Veranstaltung abzu -
sagen. Den eingezahlten Reisepreis erhält der
Teilnehmer dann in voller Höhe zurück, soweit
nicht eine Regelung im Sinne von Ziffer 10 b)
zu Stande kommt. 

b) Im Falle eines zulässigen Rücktritts des
Volksbundes gemäß Ziffer 10 a) kann der Teil-
nehmer die Teilnahme an einer min destens
gleichwertigen anderen Reise des Volksbun-
des verlangen, wenn der Volksbund in der
Lage ist, eine solche Reise ohne Mehr preis für
den Reisenden aus seinem Angebot anzubie-
ten. Dem Teilnehmer obliegt es, dieses Recht
unverzüglich nach dem Rücktritt des Volks -
bundes diesem gegenüber geltend zu ma-
chen. 

c) Ferner kann der Volksbund den Reise -
vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen,
wenn die Durchführung der Reise trotz einer
entsprechenden Abmahnung vom Teilnehmer
nachhaltig gestört, insbesondere gegen die
Camp ordnung verstoßen wird. Das Gleiche
gilt, wenn sich jemand in hohem Maße ver-
tragswidrig verhält. Der Volksbund behält je-
doch den Anspruch auf den Reisepreis. 

Teilnahmebedingungen

Wichtig! Teilnahmebedingungen Workcamps

Anmeldung über die Landesverbände !         I/BG/09
Arbeit für den Frieden   Travail pour la paix   Work for peace   Werk voor de vrede   Lavoro per la pace   �абота во имя �ира Praca dla pokoju
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